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ZUS ATZUBEREINKOMMEN

zum Gesamtvertrag der Krankenversicherungsanstalt der Bundesangestellten vom 31.5.1957 ,

abgeschlossen zwischen dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

m it Zustimmung der Versicherungsanstalt öffentlich Bed iensteter (BVA)

einerseits und der Bundeskurie der niedergelassenen Azte

in der Österreichischen Arztekammer für die Arztekammer Wien andererseits.

Die zwischen der Kurie der niedergelassenen Azte der Arztekammer für Steiermark und dem

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger für die Steiermärkische Ge-

bietskrankenkasse im Namen und mit Rechtswirkung für die im $ 2 des Gesamtvertrages vom

1. Juli 1993 idgF angeführten Krankenversicherungsträger abgeschlossene gesamtvertragli-

che Vereinbarung betreffend Übergabepraxis vom 1.1.2017 gilt im Bundesland Steiermark

auch für die BVA mit der Maßgabe, dass anstelle ,,der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse

im Namen und mit Rechtswirkung fürdie im $ 2 des Gesamtvertragesvom 1. Juli 1993 idgF

an gefü h rten Krankenversiche ru ngsträgef ' d ie BVA tritt.

Zusätzlich wird festgehalten, dass die Honorierung der Kooperationspartner der

Übergabepraxis jedenfalls gemeinsam und als Einheit über die Honorarabrechnung des Pra-

xisübergebers erfolgt.

Dieses Zusatzübereinkommen tritt am 1.1.2017 in Kraft
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